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Für eine gelungene und authentische Öffentlichkeitsarbeit über die Tätigkeiten des Hier euren Vereinsamen eintragen mit Kindern und Jugendlichen sind Berichte, Fotos und Videoaufnahmen unerlässlich. Neben klassischer Medienberichterstattung schaffen Social-Media-Aktivitäten mehr Aufmerksamkeit und Reichweite für die Maßnahmen des Hier euren Vereinsamen eintragen. Zudem sind soziale Medien bedeutender Bestandteil des Lebensumfelds von Jugendlichen. Oberste Priorität bei allen Aktivitäten im ASVÖ-VBG. hat der verantwortungsvolle Umgang mit Medien und Messenger-Diensten. Zum Wohl, Schutz und zur Sicherheit von Kindern und Jugendlichen dienen die folgenden Empfehlungen des Hier euren Vereinsamen eintragen:
· Bei Minderjährigen unter 14 Jahren ist vor der Erstellung von Medieninhalten die Einverständniserklärung der sorgeberechtigten Personen notwendig. Bei Jugendlichen, die älter als 14 Jahre sind, reicht eine schriftliche Einwilligung des Jugendlichen. Kinder und Jugendliche müssen in verständlicher Weise darüber informiert werden, wie Ton-, Bild- und/oder Videomaterial verwendet wird. Darüber hinaus besteht das Recht, später zu widerrufen. Das heißt, die Aufnahmen müssen in Folge gelöscht werden.
· Alle Medieninhalte beruhen auf den Werten von Respekt, Gleichheit und Würde der dargestellten Person.
· Die Identität von Kindern und Jugendlichen muss geschützt werden – so erfolgen etwa keine Angaben zum Wohnort.
· Es muss gewährleistet sein, dass die Kinder und Jugendlichen altersadäquat abgebildet werden. Sie dürfen weder unbekleidet noch in anzüglichen Posen fotografiert und/oder gefilmt werden. 
· Die Reduzierung auf eine Opfer- oder andere stereotype Rolle wird vermieden.
· Die Privatsphäre aller Personen wird zu jeder Zeit respektiert.
· Die Beschreibung der Lebenssituation der Kinder/Jugendlichen erfolgt immer vor dem Hintergrund ihres sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfelds.  
· Die Verwendung von im Verein bzw. in der Organisation gespeicherten Bildern erfolgt analog zu den oben beschriebenen Grundsätzen. Das heißt, die Veröffentlichung erfolgt stets unter Berücksichtigung der Grundsätze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. 
· Da der Entstehungsprozess von Ton-, Bild- und/oder Videomaterial von Drittanbietern oftmals nicht nachvollzogen werden kann, sind eigene Aufnahmen zu bevorzugen. 
Bei besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich, da sie in hohem Maß von Stigmatisierung oder weiterer Gewalt bedroht sein könnten. Zu den besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen gehören unter anderem: 
· Kinder/Jugendliche, die Opfer von sexueller oder anderer Gewalt wurden
· Kinder/Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
· Kinder/Jugendliche, die von schwerer Krankheit betroffen sind
· Kinder/Jugendliche, denen eine Straftat zur Last gelegt wird oder die eine Straftat verübt haben 
· Kinder/Jugendliche, die von kriminellen Netzwerken rekrutiert und ausgebeutet werden
· Asylsuchende, geflüchtete oder binnenvertriebene Kinder und Jugendliche
· Traumatisierte Kinder und Jugendliche (nach Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten etc.)
In diesen Fällen sollten berichterstattende Personen die Risiken, die sich durch die Berichterstattung ergeben können, sorgfältig abschätzen und im Vorfeld die Veröffentlichung mit dem Verein oder der Organisation abklären.
